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„Gläserne“ Gehälter  

auch bei GmbH–Geschäftsführern?

K o n t a k t : 

Dr. Berthold Schanze (b.schanze@psp.eu)
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 gesamten Aufsichtsrat
  Hinsichtlich der Zuständigkeit des Gremiums, das 

die Vergütung festlegt, ist zwischen der drittel-
mitbestimmten GmbH und der paritätisch mitbe-
stimmten GmbH zu unterscheiden.

  In der drittelmitbestimmten GmbH kommt eine 
entsprechende Anwendung der Regelung des 
VorstAG von vornherein nicht in Betracht. Fragen 
der Geschäftsführung obliegen den Gesellschaf-
tern, nicht dem Aufsichtsrat. Sie können daher 
auch nicht an einen Ausschuss delegiert werden.

  
  Bei der paritätisch mitbestimmten GmbH ist das 

„Reemtsma“-Urteil des Bundesgerichtshofs von 
1983 zu beachten. Danach ist hier der Auf-
sichtsrat nicht nur zur Bestellung der Geschäfts-
führer, sondern auch zur Festsetzung deren 
Vergütung berechtigt. Diese Kompetenz findet 
sich im Text des MitbestG selbst nicht. Sie beruht 
auf der Auslegung durch das „Reemtsma“-Urteil. 
Dessen Folgen wurden in der Praxis dadurch 
„ab geschwächt“, dass u. a. Vergütungs fragen 
zulässigerweise an einen Ausschuss delegiert 
wurden. Diese Delegationsmöglichkeit besteht 
nun (wohl) nicht mehr, denn die Vorschrift, die 
die nunmehr zwingende Zuständigkeit des Auf-
sichtsratsplenums für Anstellungs- und damit 
Vergütungsfragen betrifft, wird weiterhin vom 
MitbestG explizit in Bezug genommen.
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In der GmbH besteht weiterhin ein breites Ermessen 
der Gesellschafter in Vergütungsfragen. Satzungs-
mäßig können sie etwa den Aufsichtsrat dahin 
gehend festlegen, dass sie ihm abstrakte Vergü-
tungsleitlinien vorgeben.

Was die Zuständigkeit für die Vergütungsfestset-
zung angeht, ist die Rechtslage nun nicht mehr 
ganz eindeutig. Es ist anzunehmen, dass die skiz-
zierte Rechtsprechung Bestand haben wird. In der 
paritätisch mitbestimmten GmbH sollte nunmehr 
das Plenum über die Geschäftsführerbezüge be -
schließen. Dies ist der Praxis bis zu einer (möglichen) 
entgegengesetzten obergerichtlichen Entscheidung 
dringend zu empfehlen. Geschäftsordnungen, die 
eine Delegation an einen Ausschuss vorsahen, sollten 
angepasst werden.

Was wäre die Folge eines Verstoßes? Entscheidun-
gen eines Ausschusses hinsichtlich Vergütungsfra-
gen könnten nichtig sein. Dies könnte ein Aufsichts-
ratsmitglied gerichtlich feststellen lassen. Ein solches 
öffentliches Gerichtsverfahren wäre wohl kaum 
wünschenswert. Jedes Aufsichtsratsmitglied sollte 
daher vor der Befassung mit Vergütungsthemen 
nochmals eindringlich auf seine ohnehin bestehen-
de Verpflichtung zur Vertraulichkeit sowie die 
gesetzlich vorgesehene Schadensersatzpflicht im 
Falle eines Verstoßes hingewiesen werden.
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Arbeitnehmererfinderrecht – Wesentliche 
Stolperfalle beseitigt
Am 01.10.2009 ist das Gesetz zur Vereinfachung 
und Modernisierung des Patentrechts in Kraft getre-
ten. Es enthält neben grundlegenden Änderungen für 
Patentverletzungsprozesse auch deutliche Vereinfa-
chungen im Bereich des Arbeitnehmererfinderrechts. 
In der Vergangenheit haben sich Arbeitgeber oft in 
den vielen Formalien des Arbeitnehmererfinderrechts 
verfangen. Häufig kam erst im Zuge einer Due Dili-
gence im Vorfeld einer Unternehmenstransaktion 
zutage, dass wesentliche Patente vom Arbeitgeber 
niemals form- und fristgerecht in Anspruch genom-
men wurden und daher dem – mitunter bereits aus-
geschiedenen oder verstorbenen – Arbeitnehmer 
gehörten. Die fehlende Inanspruchnahme konnte 
auch nicht mit der Anmeldung der Arbeitnehmerer-
findung zum Patent durch den Arbeitgeber geheilt 
werden. Für alle Arbeitnehmererfindungen, die ab 
dem 01.10.2009 gemeldet werden, gelten nun fol-
gende Vereinfachungen: Der Erfinder muss dem 
Arbeitgeber die Erfindung nicht mehr schriftlich, son-
dern nur noch in Textform (z. B. E-Mail oder Compu-
terfax) mitteilen. Die Inanspruchnahme des Arbeitge-

bers gilt als erklärt, wenn er die Diensterfindung 
nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Ein-
gang der ordnungsgemäßen Meldung gegenüber 
dem Arbeitnehmer durch Erklärung in Textform frei-
gibt. Diese Änderung ist bedeutend, da die Inan-
spruchnahme – und damit der gesetzliche Übergang 
der Rechte an der Erfindung auf den Arbeitgeber – 
nun nicht mehr durch ausdrückliche schriftliche Erklä-
rung erfolgen muss, sondern als gesetzliche Fiktion 
mit Ablauf der Viermonatsfrist eintritt. Nur wenn der 
Arbeitgeber die Erfindung nicht in Anspruch nehmen 
möchte, muss er diese innerhalb von vier Monaten 
freigeben. Die bislang im Gesetz vorgesehene Mög-
lichkeit der beschränkten Inanspruchnahme, bei der 
der Arbeitgeber nur ein nichtausschließliches Recht 
zur Benutzung der Diensterfindung hatte, ist wegen 
ihrer geringen praktischen Bedeutung abgeschafft 
worden. 

	 Kon t a k t :

	 Dr. Sibilla Nagel (s.nagel@psp.eu)
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EnEV 2009 am 01.10.2009 in Kraft getreten
Am 01.10.2009 trat die novellierte Verordnung über  
den energiesparenden Wärmeschutz und energiespar-
ende Anlagentechnik bei Gebäuden – Energieeinspar-
verordnung 2009 – in Kraft. Mit ihr verschärft der 
Ge-setzgeber die energetischen Anforderungen an Ge- 
bäude und Anlagentechnik um durchschnittlich 30 %. 

Änderungen bei Neubauten
Der maximal zulässige Primärenergiebedarf des 
Hauses für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Küh-
lung wurde gegenüber der EnEV 2007 um durch-
schnittlich 30 % verringert. Erreicht werden soll die-
ses Niveau über verbesserte Gebäudehüllen und 
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	 Kon t a k t :

	 Max Boettcher, LL.M. (m.boettcher@psp.eu)
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Anlagentechnik. Parallel dazu wurden die Anforde-
rungen an den Wärmeschutz von Gebäuden um ca. 
15 % angehoben. Darüber hinaus wurde das 
Berechnungs- und Nachweisverfahren für die Einhal-
tung des maximalen Primärenergiebedarfs geändert. 
Nunmehr gilt das sogenannte Referenzgebäudever-
fahren.

Änderungen bei Bestandsbauten
Auch für den Gebäudebestand wurde der maximal 
zulässige Primärenergiebedarf um durchschnittlich 
30 % verringert und die Anforderungen an den 
Wärmeschutz von Gebäuden um ca. 15 % angeho-
ben. Darüber hinaus wurde die Definition der Baga-
tellgrenze für Nachweise verschärft. Nach der EnEV 
2007 entstand eine Pflicht zur Einhaltung der erhöh-
ten Anforderungen erst dann, wenn mehr als 20 % 
einer Bauteilfläche gleicher Orientierung geändert 
wurde. Künftig besteht diese Pflicht bereits dann, 
wenn weniger als 10 % einer Bauteilfläche des 
gesamten Gebäudes – d. h. ohne Berücksichtigung 
der Orientierung – geändert werden. 

Austausch- und Nachrüstverpflichtungen
•	 Der Betrieb von Öl- und Gasheizkesseln von vor  
	 1978 ist nach der EnEV 2009 nicht mehr gestattet;
•	 die Pflicht zur Dämmung der obersten Geschoss- 
	 decke wurde verschärft und ausgeweitet;
•	 elektrische Speicherheizsysteme mit einem Alter  
	 von mindestens 30 Jahren müssen in größeren,  
	 ausschließlich mit Speicherheizsystemen beheiz- 
	 ten Gebäuden stufenweise ab dem 01.01.2020  
	 außer Betrieb genommen werden.

Änderungen beim Energieausweis
Bei den Regelungen zum Energieausweis ergeben 
sich im Vergleich zur EnEV 2007 keine wesentlichen 
Änderungen. Bereits erstellte Energieausweise verlie-
ren ihre Gültigkeit, wenn ein neuer Energieausweis 

erforderlich wird. Dies ist der Fall, wenn
•	 an einem Gebäude umfassende Änderungen an  
	 Außenbauteilen vorgenommen werden oder ein  
	 Gebäude um mehr als die Hälfte der Nutzfläche  
	 von beheizten oder gekühlten Räumen erweitert  
	 wird und
• für das gesamte Gebäude Berechnungen des Jah- 
	 resprimärenergiebedarfs durchgeführt werden.

Vollzug und Überprüfung der Einhaltung 
der EnEV
Neu ist die sogenannte Unternehmererklärung, eine 
Bestätigung des Bauunternehmers gegenüber dem 
Eigentümer, dass die EnEV bei der Modernisierung 
von Bestandsbauten eingehalten wurde. Die Über-
prüfung der Einhaltung der Nachrüstverpflichtungen 
sowie der verschärften Anforderungen beim Einbau 
neuer Anlagen erfolgt künftig durch den Bezirks-
schornsteinfegermeister im Rahmen der Feuerstätten-
schau. 

Neue Ordnungswidrigkeiten
Nach der EnEV 2009 werden Verstöße geahndet, 
wenn sie vorsätzlich oder leichtfertig (d. h. grob 
fahrlässig) erfolgen. Eine Ordnungswidrigkeit begeht 
beispielsweise, wer als Eigentümer vorsätzlich oder 
leichtfertig Daten für die Ausstellung des Energieaus-
weises zur Verfügung stellt, die den Anforderungen 
der EnEV 2009 nicht genügen. 

Ausblick
Im Jahr 2012 soll eine weitere Verschärfung um 
erneut 30 %, bezogen auf den Stand der EnEV 
2009, erfolgen. 
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PSP beim Elektronischen Rechnungstag

Nach vielen Jahren rasanten Wachstums 

stellt die aktuelle Wirtschaftskrise auch das 

erfolgsverwöhnte Geschäftsmodell des 

 Private Bankings infrage. Wohlhabende 

Kunden sowohl im Private Banking als auch 

im Family Office verlangen in schwierigen 

Jahrestagung Private Banking 
und Family Office mit PSP

Die Rentabilitätsgewinne durch elektronische Rechnungen im Geschäftsverkehr liegen 

auf der Hand und sind  unbestritten. Einige Unternehmen schrecken jedoch vor den 

gesetzlichen Anforderungen zurück. Rechtliche,  organisatorische und technische Wechsel-

wirkungen sind komplex. Andererseits sind die Nutzenpotenziale sehr groß, weil Medien-

brüche durch Papier mit den entsprechenden 

 Aufwendungen und Fehlern erstmals gänzlich 

 vermieden werden können. Einsparungen von 

mehr als 50 % der Gesamt-Prozesskosten können 

erreicht  werden. Der Elektronische Rechnungstag 

nimmt sich aktuell und  praxisnah dieser Frage-

stellungen an und zeigt die  Möglichkeiten auf, 

die sich Unternehmen heute im Bereich 

 elektronische Rechnung bieten. Die recht lichen 

 Fragestellungen  werden vom PSP- Partner  

Stefan Groß beleuchtet. Details zur Veranstaltung 

erfahren Sie unter www.rechnungstag.de.

Zeiten nach Transparenz, hochqualifizierter 

und kundenzentrierter Beratung sowie 

 langfristiger Sicherheit: Beratungsqualität 

wird somit zum Unterscheidungsmerkmal. 

Diskutieren Sie aktuelle Strategien und 

 Herausforderungen auf der 7. Jahrestagung 

„Private Banking/Family 

Office“ am 8. Dezember 

2009 in Hamburg und 

 erfahren Sie von PSP- 

Partner Maik  Paukstadt 

wie sich gerade bei 

 großen Vermögen 

Performance durch Ver-

luste generieren lässt. 

Mehr zur Veranstaltung 

unter www.psp.eu.

Zusammen mit der deutsch- niederländischen 

Handelskammer und den DFK  Netz -

werkmitgliedern  Stümpges Brune WPG, 

Düsseldorf, Foederer, 

 Eindhoven und Boels  Zanders, 

Venlo,  veranstaltet PSP am 

17.11.2009, 14:00 bis 

18:30 Uhr, im Lindner 

 Congress Hotel in Düsseldorf 

einen Workshop Verrech-

nungspreise bei konzern-

internen Leis tungsbeziehungen 

 zwischen Deutschland 

und den Nieder landen.  

Stefan Ruess von der 

 deutschen Finanzverwaltung 

wird Sie mit Referenten der 

Veranstalter durch Praxis-

beispiele  führen und über 

die  neuesten  Entwicklungen 

berichten. Bei  Interesse 

 wenden Sie sich bitte 

an  Sabine Meinel 

(s.meinel@psp.eu).

Workshop 
Verrechnungspreise 
im Konzern

Konferenz 17. November 2009 in München

Themenschwerpunkte 
des Workshops:

  Gesetzliche Regelungen zu 
Verrechnungs preisen: 
Methoden, Angemessen-
heit, Ergebniskorrektur 
und Dokumentation.

  Praxisbeispiele zu konzern-
internen Leistungen, 
insbesondere zwischen 
Deutschland und 
den Niederlanden.

  Funktionsverlagerung sowie 
andere aktuelle 
Gesetzesentwicklungen 
und Gesetzesvorhaben 
in Deutschland und den 
Niederlanden.

  Handlungsalternativen und 
Vermeidung 
von Risiken (verbindliche 
Auskünfte, Advanced 
Pricing Agreements).

  Lösungswege zur 
 Umgehung von 
Doppel besteuerung 
(Verständigungsverfahren, 
EU-Schiedsgerichts-
verfahren).

  Möglichkeiten und 
 Grenzen von datenbanken- 
gestützter Verrechnungs-
preisbestimmung.

  Die wichtigsten Do's and 
Don'ts für die praktische 
Umsetzung.


